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«Protestieren» wäre nicht der passende Ausdruck für das

Vorgehen der Studenten der beiden Zürcher Hochschulen,
die sich vergangene Woche im Auditorium maximum der
Eidgenössischen Technischen Hochschule versammelten.
Kurz zuvor war aus dem Bundeshaus die Nachricht gekom-
men, der Bundesrat habe sich nicht entschließen können,
die Studenten in die Wehrmannsausgleichskasse einzuglie-
dem. Jedoch war es nicht so sehr der Entscheid an sich,
der die Studenten zu dieser mächtigen Versammlung veran-
laßte und Anstoß erregte, als dessen Begründung: Der
Grundgedanke der Lohn- und Verdienstersatzordnung sei
eben, wie schon der Name sage, ein Ersatz, ein Ausgleich
für den infolge Aktivdienst entstehenden Ausfall an Erwerb.
Es würde gegen diesen Grundgedanken verstoßen, wenn
man die Studenten, die noch gar nicht erwerben und auch
keine Beiträge in diese Kasse entrichten, in diese Institution
einbauen würde. Demgegenüber stellte die studentische
Versammlung in aller Sachlichkeit, ohne pöbelhaften Tumult,
in ihrer Resolution fest, daß sie vom Bundesrat erwarte, daß
er entweder auf diesen Beschluß zurückkomme oder dann
eine angemessene Begründung gebe.

Der «Schweizer Soldat» hat schon mehrmals die Berechfi-
gung dieses studentischen Postulates, die Jungakademiker
in unsere soziale Institution einzugliedern, festgestellt. Jeder-
mann, der einigermaßen die Verhältnisse auf beiden Seifen
kennt, wird von der angeführten Begründung des bundes-
rätlichen Entscheides etwas unangenehm überrascht sein.
Man kann sich tatsächlich des Eindruckes nicht erwehren,
daß hier einer berechtigten Forderung nicht entsprochen
wurde und dafür irgendeine Begründung gesucht werden
mußte, wobei man die Zuflucht zum Buchstaben des Ge-
setzes nahm. Denn das ist ja eine Selbstverständlichkeit,
nicht wert, in einer Verlautbarung einer Behörde erwähnt
zu werden, daß die Studenten keinen Verdienst haben und
infolgedessen auch wegen des Militärdienstes keinen Ver-
diensfausfall erleiden können. Was sie aber auf sich nehmen
müssen, das ist ein Sfudiumausfall, der in sehr vielen Fällen
erheblich ist. Prof. Tank, Rektor der ETH, führte in der er-
wähnten Versammlung aus, daß mehr als 500 Studenten
allein seiner von ihm betreuten Schule ein Jahr und weitere
200 Studenten sogar zwei Jahre Studium infolge Militär-
diensts eingebüßt haben. Das bedeutet ein bis zwei Jahre
spätem Studiumsabschluß und damit ein Aufschieben von
ein bis zwei Jahren des Eintritts ins Erwerbsleben. Zeit ist
auch für den Studenten Geld! Unterdessen muß er auch
gelebt haben, muß gekleidet werden, muß von seinen, Elfern
vielleicht mit viel Mühe und Anstrengung unterhalfen wer-
den, wenn er überhaupt Eltern oder Verwandte besitzt, die
ihm das Geld! für das Studium vorstrecken können, In diesem
weifern Sinn handelt es sich eben gleichwohl um Verdienst-
ausfall, wenn auch nicht um einen gegenwärtigen, so doch
um einen zukünftigen, der vielleicht noch bitterer drückt.
Der Wehrmann, der bereits im eigentlichen Erwerbsleben
steht, kann heute noch mit Sicherheit darauf rechnen, daß
er nach seiner Entlassung wieder an seinen alten Arbeits-
platz zurückkehren kann. Man hat Vorsorge dafür getroffen,

daß nicht ein anderer, vielleicht Dienstuntauglicher, in seiner
Abwesenheit seinen Platz einnehme. Er kann nach seiner
Rückkehr dort fortfahren, wo er vor dem Einrücken auf-
gehört hat. Den Studenten drückt aber stets die Ungewiß-
heit, ob nicht sein Studiumabschluß zu sehr hinausgeschoben
werde, so daß schon «alles besetzt» ist, wenn er die Uni-
versität verläßt.

Es seien noch zwei Bemerkungen angebracht, die dartun
sollen, warum die Begründung des bundesräflichen Enf-
scheides als etwas fadenscheinig zu bezeichnen ist. Es ist
nämlich nach den geltenden Bestimmungen der Lohn- und
Verdiensfersatzordnung so, daß nicht unbedingt und in
jedem Fall nur dann ein Lohn- oder Verdienstersatz aus-
bezahlt wird, wenn der Wehrmann bereits im Erwerbsleben
steht und auch seinerzeit Leistungen an diese Kasse er-
bringt. Wer einen akadem, Grad besitzt, dem wird schlecht-
hin eine Entschädigung ausbezahlt, ob er im Erwerbsleben
etwas verdient oder nicht. Nun besteht z. B. an den, west-
schweizerischen Hochschulen die Möglichkeit, sich vor dem
Doktorat das Lizentiat oder einen andern Abschlußtitel zu
erwerben. Erfahrungsgemäß treten nun viele Inhaber solcher
Diplome nicht sofort nach Erlangung derselben in das Er-
werbsieben ein, sondern obliegen weiterhin ihren Studien,
arbeiten an ihrer Dissertation oder übernehmen ein un-
bezahltes Praktikum. Aber sie erhalten, obwohl sie keinen
Rappen im Zivilleben verdienen, Verdienstersatz. Es spielt
dabei keine Rolle, wenn sie nur das Minimum erhalten. Maß-
gebend für die Entscheidung des vorliegenden Problems
ist lediglich die Tatsache, daß das Prinzip, daß nur der
Erwerbstätige Anspruch auf Ersatz hat, nicht konsequent
durchgeführt ist und daß man sich deshalb auch nicht auf
dieses Prinzip berufen kann!

Und dann noch ein zweites: Es ist noch nicht lange her,
da hat man des langen und breiten darüber diskutiert, was
man mit dem angeblichen Ueberschuß aus der Wehrmanns-
ausgleichskasse anfangen solle. Unterdessen ist es allerdings
diesbezüglich etwas ruhiger geworden, nachdem man allent-
halben eingesehen hat, daß der «Krieg weifergehe» und
man das Fell nicht verkaufen könne, bevor der Bär erlegt
sei. Aber ganz ruhig doch noch nicht! Man verfolge, um
sich eventuell zu überzeugen, nur die Diskussion um den
Familienschufz und die Altersversicherung, von deren bei-
den Verfechtern hartnäckig um den Inhalt dieser Kassen ge-
kämpft wird. Von oberster Stelle wurden auch schon An-
deut'ungen gemacht, diese Gelder eventuell zur Finanzie-
rung der Arbeitsbeschaffung zu verwenden. Kurz und gut:
Wagt man es angesichts dieser Sachlage noch zu behaupten,
eine Ausrichtung einer Entschädigung an die dienstleisten-
den Studenten wäre eine Zweckentfremdung dieser Gelder?

Es handelt sich hier im Grunde nicht darum, ob die
Studenten einige Batzen erhalfen oder nicht. Ihre Eingliede-
rung in diese großartige soziale Institution hätte mehr
symbolhaften Charakter: Ein Ausdruck der Anerkennung,
eine Gleichstellung der Studierenden in den Rechten, die
bezüglich der Pflichten den andern Wehrmännern bereits
gleichgestellt sind! Br. B.

Umschlagbild: Das Schietjen im Skieinzellauf. Im Vordergrund Füs. Stüßi, Riedern, der in 5 Sek. mit 2 Schüssen beide Ziegel
erledigte und auf dem Schießplatz vom Anmelden bis zum Abmelden nur 30 Sek. brauchte. (VI R 17507)
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